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Unfallverhütung LT 14/90

Arbeitssicherheit
DerLastenbildnermuss stets daraufachten, wo ersieh aufhält. In derNähe

des Fahrzeugs, der bewegten Last, des gespannten Seils oder im
Seilwinkel können sich Unfälle ereignen.
Wenn der Lastenbildner einen zu rückenden Stamm begleiten muss,
sind die Bewegungen und Reaktionen des Stammes genau zu verfolgen.

Im Schwenkbereich der Last darf sich während der Rückearbeit
niemand aufhalten.

1 / Fahrerschutzgitter gegen das
schleudernde Seil, Seilende,
Lasthaken, Chokerhaken

Seilbruchgefahr
Schleuderndes Seil, Seilende,
Lasthaken, Chokerhaken

Seilbruchgefahr

Abgleiten des Anhängemittels
Plötzliches Nachgleiten der Last bei
Hindernissen

Grosse Gefahren ergeben sich im
Schwenkbereich der Last durch
seitliches Ausschlagen
Kurze und leichte Lasten sind
gefährlicher als lange und schwere
Lasten

Bei Umlenkungen darfsich niemand
im Seilwinkel befinden

Zeichensprache beim
Holzrücken
Die gegenseitige Verständigung
zwischen Fahrzeugführerund
Lastenbildner ist von grösster
Wichtigkeit. Das Zurufen von Kommandos

ist wegen derDistanz und des
Motorenlärms ungeeignet. Viel

zweckmässiger ist eine klare,
deutliche Zeichensprache, welche

zwischen den beteiligten
Arbeitern abgesprochen wird.

Als wichtigste Regel gilt dabei:
Jedes Zeichen, das nicht
verstanden wird, bedeutet«STOP»!

Beispiel der Verständigung durch
Zeichensprache:

Das Mitfahren von Gehilfen aufRückefahrzeugen ist nur gestattet,
wenn entsprechende Halte-, Sitz- oder Standeinrichtungen
vorhanden sind.

noch möglich Gefährlich!

Bei Seilzugarbeiten mit dem Traktor dürfen die Stellung des Traktors

und die Zugrichtung des Seils einen bestimmten Winkel nicht
unterschreiten.
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Bei Seilzugarbeiten auf einer Hangstrasse soll das Windenseil
bergwärts umgelenkt werden.

Seil loslassen:
Winken quer zur Zugrichtung
mit gesenktem Arm

Motor abstellen:
Mündliche Verständigung
notwendig. Arme kreuzen über
dem Kopf.

Fahrzeugeinweisung:
Gewünschter Standort des
Fahrzeuges wirdmit erhobenen
Armen auf Schulterhöhe angezeigt.

Schweizer La
Die Fachzeitschrift für den Fachmann!
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